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Regierungsvorlage 
Bundesgesetz vom XXXXXXX 1979, 

mit dem die Geltungsdauer von Bestimmun­
gen . des Strukturverbesserungsgesetzes ver­
längert wird (Strukturverbesserungsgesetz-

novelle 1979) 

Der Nationalrat hat beschlos~en: 

Artikel t 
Das 5trukturv,erbesserungsgesetz, BGBl. Nr. 69/ 

1969, in der FaSiSung der BundeSlgesetZle BGB!. 
Nr. 417/1970, 493/1972, .394/1975 und 645/1977 
wird in folgender Weise ,geändert: 

Im § 1 Abs, 1 und 6, § 2, § 8 Abs. 1, §9 und 
im § 11 Abs. 1 tritt an die Stelle der J ahl'eszahl 
,,1979" ,die Jahreszahl ,,1980". 

Artikel 11 

Im Bundesgesetz vom 16. D~ern!her 1972, mit 
dem das Strukturverbesserungsge's:etz und andere 
Abgabengesetze geändert werden,BGBl. Nr. 493, 
hat der Albs. 1 des Absclmiues E zu launen: 

,,(1) Die Bestimmungen des Abschnittes A Z.1, 
3 und 4 sind auf Vorgän'ge anzuwleIllden, die nach 
dem 3'1. Dezember 1972 und vor dem 1. Jänner 
1981 bewirkt werden." 

Artikel III 

. Mit ,der Vollziehung aieses Bundesgesetzes ist 
,der Bundesminister ,für Finanzen betraut. 

Erläuterungen 

Das im Jahre 1969 befristet geschaffene n~cht ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden 
Strukturverhesserungsgesetz ist bisher v,iermal können, erscheint eine Verlängerung der . Gel­
verlängert worden. Der Zweck die~es Gesetzes, ,tungsdauer des Gesetzes um ein weiteres Jahr 
die Verbesserung der Struktur der österreichi- ,gerechtferoigt. Diese Vedängerung soll überdies 
schen W,irtsch,alt durch 'eine Reihe von ahgaben- dem Zweck dienen, ohne Zeitdruck die Grund­
rechtlich·en BegüDstigungsmaßnahmen zu för- satzifrage zu klären, ob und welche Bestimmun­
dern, ist in dem bisher1gen Geltungszeitraum von gen des Gesetzes in unverifnderller oder veränder­
elf Jahren im wesentlichen erfüllt worden. Da ter Form in die entsprechenden Albgll:bengesetz'e 
n.icht auszuschLießen ist, .daß die sich ändernde als Dauerbes,timmungen übernommen werden 
Konjunktur- und Wirtschaftsla,ge noch weitere können; dabei sollen .auch die UnteuuchuD!geD 
StrukturanpaSiSlUngen erforderlich macht, die im und überle~ungen der gegenwirtig ta>genden· 
Rahmen wirtsch,aftlich .begründeter längerfristiger Steuerlleformkommis~ion herück,~ichtJigt werden. 
Konzeptionen bis zum Ablauf des Jahres 1979 
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